
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma Reiners Wasser & Wärme GmbH  88281 Schlier  
1. Allgemeine Bestimmungen 
1.1 Soweit nachstehend nicht anders 
bestimmt ist, gelten für alle Montagen, 
Reparaturen, Änderungen, Revisionen und 
Inspektionen (nachstehend Arbeiten) 
ausschließlich diese Bedingungen. 
Abweichende oder ergänzende Bedingungen 
des Auftraggebers sowie Nebenabreden sind 
nur verbindlich, wenn sie vom 
Auftragnehmer schriftlich bestätigt werden. 
 
1.2 Die Preise sind Euro-Preise, wenn nicht 
anders angegeben, und verstehen sich ohne 
Umsatzsteuer. Diese wird zum jeweils 
gültigen Satz entsprechend den jeweils 
geltenden steuerrechtlichen Vorschriften 
gesondert in Rechnung gestellt. 
 
1.3 Preis- und Leistungsangaben sowie 
sonstige Erklärungen oder Zusicherungen 
sind für den Auftragnehmer nur dann 
verbindlich, wenn sie von ihm schriftlich 
abgegeben oder bestätigt worden sind. 
 
2. Kostenvoranschlag / Angebot 
2.1 Ein Kostenvoranschlag wird dem 
Auftraggeber auf dessen Verlangen gegen 
einen Unkostenbeitrag in Höhe von EUR 
20,00 erstellt. Wird in angemessener Frist ein 
Auftrag nicht erteilt, so braucht der 
untersuchte Gegenstand nicht mehr in den 
Ursprungszustand zurückversetzt werden, 
wenn es technisch oder wirtschaftlich nicht 
vertretbar ist. Die Kosten für die 
Zurückversetzung in den Ursprungszustand 
trägt der Auftraggeber. 
 
2.2 Kostenvoranschläge sind unverbindlich, 
soweit nicht ausdrücklich etwas anderes 
schriftlich vereinbart ist. 
 
2.3 An Kostenvoranschlägen, Zeichnungen 
oder anderen Unterlagen behält sich der 
Auftragnehmer Eigentums- und 
urheberrechtliche Verwertungsrechte 
uneingeschränkt vor; sie dürfen Dritten nicht 
zugänglich gemacht werden. Zu den 
Angeboten gehörige Zeichnungen und 
andere Unterlagen sind, wenn der Auftrag 
dem Auftragnehmer nicht erteilt wird, auf 
Verlangen unverzüglich zurückzugeben. Die 
Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für 
Unterlagen des Auftraggebers; diese dürfen 
jedoch solchen Dritten zugänglich gemacht 
werden, denen der Auftragnehmer 
zulässigerweise Lieferungen oder Leistungen 
übertragen hat. 
 
2.4 Angebote erfolgen grundsätzlich 
freibleibend. Wird ein beim Auftraggeber 
eingegangenes Angebot nicht innerhalb von 
zwei Wochen nach dessen Eingang schriftlich 
bestätigt oder ausgeführt, ist der 
Auftragnehmer zur Rücknahme des Auftrags 
berechtigt, ohne dass er jedoch hieraus 
irgendwelche Schadenersatzansprüche gegen 
den Auftraggeber geltend machen kann. Dies 
gilt auch für den Fall, dass der Auftraggeber 
den Auftrag ohne Abgabe eines Angebotes 
erhalten halt. 
 
3. Ausführung der Arbeiten / 
Mitwirkungspflichten des Auftraggebers 
3.1 Der Auftraggeber hat auf seine Kosten 
alles seinerseits Erforderliche zu tun, damit 
die Arbeiten rechtzeitig begonnen und ohne 
Störung durchgeführt werden können. 
Insbesondere hat er dafür zu sorgen, dass 
sich die für den Beginn und Durchführung der 
Arbeiten erforderliche Teile rechtzeitig an 
der Montagestelle befinden , sofern ihm 
deren Beistellung obliegt. Ferner muss die 
unmittelbare Baustellenzufahrt sicher begeh- 
und befahrbar sein und die Montagestelle 
sich in montagebereitem Zustand befinden. 
Bei Arbeiten in geschlossenen Räumen muss 
das Bauwerk in einem Zustand sein, der ein 
einwandfreies Arbeiten zu normalen 
Bedingungen ermöglicht. Vor Beginn der 
Arbeiten hat der Auftraggeber die nötigen 
Angaben über die Lage verdeckt geführter 
Starkstrom-, Gas-, Wasser- oder ähnlicher 
Anlagen sowie die erforderlichen statischen 
Angaben zu machen. 
 
3.2 Der Auftraggeber übernimmt auf seine 
Kosten und stellt rechtzeitig nach 
Abstimmung über den Umfang und den 
Zeitpunkt des Bedarfs: 
a) Alle Erd-, Bau-, und sonstigen 
branchenfremden Nebenarbeiten 
einschließlich der dazu benötigten Fach- und 
Hilfskräfte, Baustoffe und Werkzeuge: 
b) Die zur Montage und Inbetriebsetzung 
erforderlichen Bedarfsgegenstände und 
Bedarfsstoffe wie Rüsthölzer, Keile, 
Unterlagen, Zement, Putz- und 
Dichtungsmittel, Schmiermittel, Brennstoffe 
usw; ferner Gerüste, Hebezeuge und andere 
Vorrichtungen 

c) Energie und Wasser einschließlich der 
erforderlichen Anschlüsse bis zur 
Verwendungsstelle, Heizung und allgemeine 
Beleuchtung; 
d) Bei der Montagestelle für die 
Aufbewahrung der Maschinenteile, 
Apparaturen, Materialien, Werkzeuge usw. 
genügend große, geeignete, trockene und 
verschließbare Räume und für das 
Montagepersonal angemessene Arbeits- und 
Aufenthaltsräume einschließlich den 
Umständen angemessener sanitärer Anlagen; 
im übrigen hat der Auftraggeber zum Schutz 
des Besitzes des Auftragnehmers und des 
Montagepersonals auf der Baustelle die 
Maßnahmen zu treffen, die er zum Schutze 
des eigenen Besitzes ergreifen würde; 
e) Schutzkleidung und Schutzvorrichtungen, 
die infolge besonderer Umstände der 
Montagestelle erforderlich sind; 
f) Die Absicherung der Baustelle 
 
3.3 Für die Ausführung der Instandsetzung 
gelten die anerkannten Regeln der Technik, 
soweit nicht ausdrücklich anderweitige 
Vorschriften vereinbart sind. Der 
Auftragnehmer kann von den jeweiligen 
Vorschriften abweichen, wenn die gleiche 
Sicherheit auf andere Weise gewährleistet ist. 
 
3.4 Die Instandsetzung wird unter 
Berücksichtigung bei der Auftragserteilung 
festgelegten Arbeiten sorgfältig ausgeführt. 
Der Auftragnehmer behält sich jedoch vor, 
zusätzliche, bei Auftragserteilung nicht 
festgelegte Arbeiten vorzunehmen, sofern sie 
zur Wiedererreichung der vollen 
Gebrauchsfähigkeit des 
Instandsetzungsgegenstandes oder der 
Durchführung der Instandsetzung erforderlich 
ist. 
 
3.5 Seit der Instandsetzung ausgebaute oder 
ersetze sowie als Muster überlassene 
schadhafte Teile gehen, soweit im Einzelfall 
nicht anders vereinbart ist, in das Eigentum 
des Auftragnehmers über. 
 
4. Unfallverhütung 
4.1 Auftragnehmer hat bei den ihm 
obliegenden Arbeiten die 
Unfallverhütungsvorschriften seiner 
zuständigen Berufsgenossenschaft zu 
beachten. Der Auftraggeber hat dem 
Montageleiter zusätzlich zu beachtende 
Unfallverhütungsvorschriften bekannt zu 
geben. Auftraggeber und Auftragnehmer 
sorgen jeweils in ihrem Bereich für die 
Beachtung der allgemein anerkannten 
sicherheitstechnischen und 
arbeitsmedizinischen Regeln, um ein 
gefahrloses Arbeiten sicherzustellen. 
 
5. Preise / Abrechnung 
5.1 Die Preise gelten ab dem Ort, an dem die 
Instandsetzung durchgeführt wird, 
ausschließlich Verpackung. 
 
5.2 Soweit Arbeiten nach Zeit und Aufwand 
abzurechnen sind, wird vorbehaltlich einer 
anders lautenden Regelung wie folgt 
berechnet: 
- Die aufgewendete Arbeitszeit sowie die 
Reisezeit nach Maßgabe der jeweilig gültigen 
Verrechnungssätze des Auftragnehmers. 
Wartezeiten gelten als Arbeitszeiten, soweit 
sie nicht vorm Auftragnehmer zu vertreten 
sind. 
- Die Aufwendung für Auslösungen, welche 
dem Auftragnehmer entstehen; 
- Die notwendigen Auslagen z.B. für Fahrgeld, 
Beförderung von Gepäck, Handwerkszeug und 
Kleinmaterial usw.; 
- Das nachweislich aufgewendete Material zu 
den vereinbarten Preisen; 
- Die Vergütung für eine vereinbarte 
Bereitstellung von Spezialwerkzeugen, Mess- 
und Prüfgeräten gem. den Sätzen des 
Auftragnehmers 
 
5.3 Verlangt der Auftraggeber Arbeiten zu 
Zeiten oder unter Umständen, die tarifliche 
Zuschläge erfordern, so werden neben den 
Verrechnungssätzen die hierauf 
anzuwendenden Zuschläge in Höhe der für 
den Auftragnehmer tariflich gültigen 
Prozentsätze berechnet. 
 
5.4 Der Auftraggeber ist verpflichtet, das 
berechnete Entgelt auch dann zu entrichten, 
wenn es den als verbindlich bezeichneten 
Kostenvoranschlag um bis zu 20 % übersteigt. 
 
6. Zahlungsbedingungen 
6.1 Alle Zahlungen sind ohne jeden Abzug 
sofort nach Rechnungsstellung frei Zahlstelle 
des Auftragnehmers zu leisten. 
Zahlungsfristen gelten als eingehalten, wenn 
der Auftragnehmer innerhalb der Frist über 
den Betrag verfügen kann. 

Zahlungen können nach Wahl des 
Auftragnehmers auf andere noch offen 
stehende Forderungen verrechnet 
werden. 
 
6.2 Schecks und  - soweit 
Wechselzahlung vereinbart ist – Wechsel 
werden zahlungshalber angenommen. 
Diskont- und Einzugsspesen sowie 
Zinsen sind dem Auftragnehmer 
unverzüglich zu vergüten. 
 
6.3 Ein Zurückbehaltungsrecht des 
Auftraggebers soweit es nicht auf 
demselben Vertragsverhältnis beruht, 
sowie die Aufrechnung mit bestrittenen 
oder nicht rechtskräftig festgestellten 
Forderungen ist ausgeschlossen. Der 
Auftragnehmer ist berechtigt, die 
Ausübung des Zurückbehaltungsrechts 
durch Sicherheitsleistung  - auch durch 
Bürgschaft – abzuwenden. 
 
6.4 Stellt der Auftraggeber seine 
Zahlungen ein, liegt eine Überschuldung 
vor oder wird die Eröffnung eines 
Vergleichs- oder Konkursverfahrens 
beantragt oder kommt der Auftraggeber 
mit der Einlösung fälliger Wechsel oder 
Schecks in Verzug, so wird die 
Gesamtforderung des Auftragnehmers 
sofort fällig. Dasselbe gilt bei einer 
sonstigen wesentlichen 
Verschlechterung der wirtschaftlichen 
Verhältnisse des Auftraggebers. Der 
Auftragnehmer ist in diesen Fällen 
berechtigt, ausreichende 
Sicherheitsleistungen zu verlangen oder 
vom Vertrag zurückzutreten. 
 
7. Ausführungszeit 
7.1 Termine und Fristen für die 
Ausführung der Instandsetzung sind nur 
verbindlich, wenn sie vom 
Auftragnehmer ausdrücklich als 
verbindlich bestätigt worden sind. 
 
7.2 Die Frist für die Ausführung der 
Instandsetzung beginnt an dem Tag, an 
dem die Übereinstimmung über den 
Auftrag zwischen dem Auftragnehmer 
und dem Auftraggeber schriftlich 
vorliegt. Die Einhaltung der Termine und 
Fristen setzt den rechtzeitigen Einhang 
sämtlicher vom Auftraggeber zu 
liefernden Unterlagen, etwa 
erforderlicher Genehmigung, Freigaben 
und Klarstellungen sowie die 
rechtzeitige Erfüllung seiner 
Mitwirkungsverpflichtu8ng voraus. 
 
7.3 Termine und Fristen sind 
eingehalten, wenn die Arbeiten 
innerhalb der vereinbarten Termine und 
Fristen ausgeführt worden sind. Sie 
gelten auch als eingehalten, wenn noch 
kleinere Nebenarbeiten erforderlich 
sind, sofern die Betriebsbereitschaft 
nicht beeinträchtigt ist. 
 
7.4 Kommt der Auftragnehmer in 
Verzug, kann der Auftraggeber – sofern 
er nachweist, dass ihm aus der 
Verspätung Schaden erwachsen ist – 
eine Verzugsentschädigung für jede 
vollendete Woche der Verspätung von 
0,5% bis zur Höhe von im Ganzen 5 % 
vom Wert der nicht rechtzeitig 
ausgeführten Instandsetzungen 
verlangen. Im übrigen bleibt das Recht 
des Auftraggebers zum Rücktritt nach 
fruchtlosem Ablauf einer dem 
Auftragnehmer gesetzten 
angemessenen Nachfrist unberührt. 
Anderweitige und weitergehende 
Ansprüche des Auftraggebers sind in 
allen Fällen verspäteter 
Instandsetzungen, auch nach Ablauf 
einer dem Auftragnehmer gesetzten 
Nachfrist , ausgeschlossen. Dies gilt 
nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes 
oder der groben Fahrlässigkeit oder bei 
Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten durch einfach 
Fahrlässigkeit für vertragstypisch 
vorhersehbare Schäden aus rechtlichen 
Gründen gehaftet wird. 
 
8. Abnahme 
8.1 Eine Abnahme erfolgt nur, wenn dies 
schriftlich vereinbart ist. Ist eine 
Abnahme vereinbart, meldet der 
Auftragnehmer dem Auftraggeber 
schriftlich die Abnahmebereitschaft. Die 
Abnahme ist sodann innerhalb einer 
Frist von drei Tagen durchzuführen. Sie 
darf nicht wegen solcher Mängel 
verweigert werden, die die 
Funktionsfähigkeit des 
Instandsetzungsgegenstandes nicht oder 
nur unerheblich beeinträchtigen. 
 

8.2 Erfolgt die Abnahme aus Gründen, die der 
Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, nicht 
innerhalb einer Frist von 14 Tagen ab Meldung 
der Abnahmebereitschaft, so gilt die Abnahme 
mit Ablauf dieser Frist als erfolgt. 
 
8.3 Die Abnahme gilt als erfolgt, sobald der 
Auftraggeber den Instandsetzungsgegenstand 
in Benutzung genommen hat. 
 
8.4 Die Kosten der Abnahme trägt der 
Auftraggeber. 
 
9. Eigentumsvorbehalt 
9.1 Der Auftraggeber behält sich das Eigentum 
an verwendetem Material / Liefergegenstände 
bis zum Eingang aller Zahlungen aus dem 
Auftragsverhältnis vor. 
 
9.2 Der Auftragnehmer darf das verwendete 
Material weder verpfänden noch zur Sicherung 
übereignen. Bei Pfändungen sowie 
Beschlagnahme oder sonstigen Verfügungen 
von dritter Seite hat er den Auftraggeber 
unverzüglich hiervon zu unterrichten. 
 
9.3 Bei vertragswidrigem Verhalten des 
Auftragnehmers, insbesondere bei 
Zahlungsverzug, ist der Auftraggeber zur 
Rücknahme nach Mahnung berechtigt und der 
Auftraggeber zur Herausgabe verpflichtet. 
 
10. Mängelansprüche 
10.1 Mängel der Arbeiten, die nachweislich auf 
Fehler des verwendeten Materials oder auf 
nicht einwandfreie Arbeit zurückzuführen sind, 
werden nach Maßgabe der folgenden 
Bestimmungen durch Nacherfüllung beseitigt: 
 
a) Mängel müssen dem Auftragnehmer 
unverzüglich schriftlich angezeigt werden; 
erkennbare Mängel jedoch spätestens 
innerhalb von 14 Tagen ab Übernahme in 
eigenen Betrieb; soweit ein Probebetrieb 
vereinbart ist, nach einwandfreiem 
Probebetrieb. 
b) Mängelansprüche verjähren in zwei Jahren. 
Die Verjährung beginnt mit der Übernahme in 
eigenen Betrieb; soweit ein Probebetrieb 
vereinbart ist, nach einwandfreiem 
Probebetrieb. Verzögert sich durch Umstände, 
die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat, 
die Übernahme in eigenen Betrieb oder die 
Beendigung des etwa vereinbarten 
Probebetriebs um mehr als 14 Tage , so 
verkürzt sich die Gewährleistung für die Dauer 
der Verzögerung. 
c) Zur Nacherfüllung hat der Auftraggeber dem 
Auftragnehmer die erforderliche Zeit und 
Gelegenheit in angemessenem Umfang zu 
gewähren. Verweigert er diese, so ist der 
Auftragnehmer von der Nacherfüllung befreit. 
d) Wenn der Auftragnehmer erfolglose eine 
angemessene Frist zur Nacherfüllung 
verstreichen lässt, ohne den Mangel zu 
beheben, die Nachbesserung verweigert wird 
oder nicht zur Mängelbeseitigung führt, und 
dem Auftraggeber eine weitere Nachbesserung 
nicht zugemutet werden kann, so hat der 
Auftraggeber das Recht, die Vergütung durch 
Erklärung gegenüber dem Auftragnehmer zu 
mindern; soweit es sich nicht um Bauleistung 
handelt, kann der Auftraggeber statt zu 
mindern vom Vertrag zurücktreten. 
e) Die Mängelansprüche erlöschen, wenn der 
Gegenstand der Arbeit durch unsachgemäße 
Behandlung oder Lagerung gelitten hat oder 
wenn an ihm Änderungen oder Reparaturen 
ohne schriftliche Zustimmung des 
Auftragnehmers vorgenommen worden sind 
und die Änderungen oder Reparaturen zu dem 
Mangel geführt haben. 
f) Die in Erfüllung dieser Mängelansprüche 
ersetzten Teile gehen mit dem Ausbau in das 
Eigentum des Auftragnehmers über. 
g) Für die Nacherfüllung haftet der 
Auftragnehmer im gleichen Umfang wie für die 
ursprünglichen Arbeiten, und zwar bis zum 
Ablauf der Verjährungsfrist der 
Mängelansprüche für die ursprünglichen 
Arbeiten. 
 
10.2 Für die fehlerhaften Arbeiten des vom 
Auftraggeber beigestellten Personals haftet der 
Auftragnehmer nur, wenn er fehlerhafte 
Anweisungen gegeben oder seine Aufsichts- 
pflicht verletzt hat. 
 
10.3 Weitere Ansprüche des Auftraggebers 
gegen den Auftragnehmer auf Grund 
mangelhafter Arbeiten sind ausgeschlossen, 
insbesondere Ansprüche auf Ersatz von 
Folgeschäden wie Produktions- und 
Nutzungsausfall sowie entgangenen Gewinn. 
Dies gilt nicht, sowie entgangenen Gewinn. Dies 
gilt nicht, soweit  Personenschäden oder 
Schäden an privat genutzten Sachen nach dem 
Produkthaftungsgesetz oder in Fällen des 
Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder der 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
zwingend gehaftet wird.  

Ansprüche des Auftraggebers auf Grund von 
Schäden, die am Gegenstand der Arbeiten 
selbst entstanden sind, richten sich nach 
Abschnitt 11 dieser Bedingungen. 
 
10.3 Weitere Ansprüche des Auftraggebers 
gegen den Auftragnehmer auf Grund 
mangelhafter Arbeiten sind ausgeschlossen, 
insbesondere Ansprüche auf Ersatz von 
Folgeschäden wie Produktions- und 
Nutzungsausfall sowie entgangenen Gewinn. 
Dies gilt nicht, sowie entgangenen Gewinn. 
Dies gilt nicht, soweit  Personenschäden oder 
Schäden an privat genutzten Sachen nach dem 
Produkthaftungsgesetz oder in Fällen des 
Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder der 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
zwingend gehaftet wird. Ansprüche des 
Auftraggebers auf Grund von Schäden, die am 
Gegenstand der Arbeiten selbst entstanden 
sind, richten sich nach Abschnitt 11 dieser 
Bedingungen. 
 
11. Haftung 
11.1 Soweit vorstehend nichts anderes 
bestimmt ist, haften der Auftragnehmer und 
seine Erfüllungs- und Verrichtungshilfen für 
Schadenersatzansprüche des Auftraggebers aus 
positiver Forderungsverletzung, aus der 
Verletzung von Pflichten bei den 
Vertragsverhandlungen und aus unerlaubter 
Handlung wie folgt: 
a) Die Haftung für Personenschäden richtet sich 
nach den gesetzlichen Bestimmungen. 
b) Die Haftung für Sachschäden ist auf 
250.000,00 EUR je Schadensereignis und 
500.000,00 EUR insgesamt beschränkt. 
c) Die Haftung für Vermögensschäden ist 
ausgeschlossen. 
 
Die Haftungsbeschränkung unter b) und der 
Haftungsausschluss und c) gelten nicht, soweit 
bei Schäden an privat genutzten Sachen nach 
dem Produkthaftungsgesetz oder in Fällen des 
Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit oder 
der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 
oder des Fehlens zugesicherter Eigenschaften 
für vertragstypisch vorhersehbaren Schäden 
zwingend gehaftet wird. 
 
11.2 Der Auftragnehmer gewährleistet die 
vertragsgemäße Montage. Er haftet aber nicht 
für Güte und Eignung der vom Auftraggeber zur 
Verfügung gestellten Gegenstände und 
Materialien. Hat der Auftragnehmer Bedenken 
hinsichtlich ihrer Güte und Eignung wird er dies 
dem Auftragnehmer unverzüglich mitteilen. 
Wir diesen Bedenken nicht unverzüglich 
Rechnung getragen, kann der Auftragnehmer in 
schwerwiegenden Fällen die betreffenden 
Arbeiten ablehnen. 
 
11.3 Die Gefahr des zufälligen Untergangs, des 
Abhandenkommens und der zufälligen 
Verschlechterung der beigestellten 
Gegenstände und Materialien trägt der 
Auftraggeber. Die gilt auch für vom 
Auftragnehmer am Ort der Auftragsarbeiten 
(zwischen-)gelagerte Gegenstände und 
Materialien. 
 
12. Verbindlichkeit des Vertrages 
12.1 Sollte eine Bestimmung in diesen 
Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung 
im Rahmen sonstiger Vereinbarungen ganz 
oder teilweise unwirksam sein oder werden, so 
wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen 
Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht 
berührt. 
 
13. Anwendbares Recht / Gerichtsstand 
13.1 Für diese Geschäftsbedingungen und die 
gesamten Rechtsbeziehungen zwischen den 
Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. 
 
13.2 Soweit der Auftraggeber Vollkaufmann 
i.S.d. Handelsgesetzbuches, juristische Person 
des öffentlichen Rechtes oder öffentlich-
rechtliche Sondervermögen ist, ist Ravensburg 
ausschließlich Gerichtsstand für alles sich aus 
dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder 
mittelbar ergebenden Streitigkeiten. Der 
Auftragnehmer ist jedoch berechtigt, jedes 
gesetzlich zuständige Gericht anzurufen. 


